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Berufsverband Katholischer Arbeitnehmerinnen in der Hauswirtschaft in Deutschland e.V. 

Protokoll zur außerordentlichen bkh-Mitgliederversammlung 

 

Ort :  Schönstatt-Zentrum Herterichstraße 138-140 

Zeit:  Samstag 21.11.2015, 10.00-16.00 Uhr 

 

Teilnehmerinnen: 

Heidrun Berger (Bundesvorsitzsende), Doris Demmel (1. stellv. B.v.), Cornelia Bauer 

(Verbandskassenführerin), Carola Glück (Schriftführerin), Agnes Biberger (Beisitzerin), Theresia 

Wittal (Beisitzerin), Ria Heck ( Beisitzerin ), Babara Witti (Beisitzerin), Renate Müller (1. 

Landesvorsitzende Bayern), Peter W.Kotschwara (Rechtsbeistand), Pfr. Bernhard Waldherr, 

(Geistlicher Beirat), Brigitte Schmitt ( V.d.Pfhh.BY.), Brigitte Tarras  (2. Lv Bayern ),  Irmgard  

Mayerhofer (Mit.), Sieglinde Ausfelder (Mit.),   Hildegard  Geigl (Mit.), Gerda Weigl (Mit.), Maria 

Krieger (Mit.), Monika Keil (Mit.), Gudrun Kratzer (Förd.Mit.) Bildungsreferentin), Ingrid Dressel 

(Büroleitung) 

 

Gesprächsführung: Heidrun Berger  

Protokoll: Carola Glück 

 

TOP 1 Begrüßung  

Die Bundesvorsitzende HEIDRUN BERGER eröffnet um 10 Uhr die Sitzung und begrüßt die 

Anwesenden. 

Die Bundesvorsitzende übernimmt für Tagesordnungspunkt 2-4 die Leitung. 

 

TOP 2 Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

Es wurde satzungsgemäß eingeladen. Die Tagesordnung wurde zusammen mit der Einladung zu dieser 

Versammlung den Mitgliedern Ende August 2015 per Post zugeschickt. Es liegen 13 Anträge vor. Die 

Mitgliederversammlung ist mit 17 stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig. 

 

TOP 3 Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form angenommen. 

 

TOP 4 Ergänzungs- oder Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Keine Ergänzungs-und Änderungsanträge zur Tagesordnung 

 

TOP 5 Wahl der Leitung der Mitgliederversammlung 

Maria KRIEGER wird einstimmig als Leiterin für die restlichen Tagesordnungspunkte der 

Mitgliederversammlung gewählt. Frau Krieger nimmt die Wahl an. 

 

TOP 6 Satzungsgemäß gestellte Anträge 

 

Antrag 1  

 

Nachfolgender Antrag wurde im Juli 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesverband 

Betreff: Antrag auf Namensänderung (§ 1 der Satzung) 
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Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 1 der Satzung wie folgt geändert wird: 

 

§ 1  Name und Sitz 

 

Die Vereinigung führt den Namen „Berufsverband Katholischer Arbeitnehmerinnen in der 

Hauswirtschaft in Deutschland e.V.“ „Berufsverband für Angestellte und Selbstständige in der 

Hauswirtschaft e.V.“. 

 

Der Verband hat seinen Sitz in München. 

 

Er erstreckt sich räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sachlich auf die in der 

Hauswirtschaft tätigen Arbeitnehmerinnen Tätigen. 

 

Begründung: 

1. Unser bkh-Selbstständigen-Netzwerk entstand, weil haushaltsnahe Dienstleistungen längst 

nicht mehr ausschließlich im Angestelltenverhältnis erbracht werden.  

2. Katholische Zugehörigkeit ist nicht Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. „Katholische 

Arbeitnehmerinnen“ signalisiert das aber. Unser Streben nach Gerechtigkeit orientiert sich an 

der Kath. Soziallehre, wir haben Geistliche Beiräte als Ansprechpartner und veranstalten für 

Interessierte Wallfahrten u.ä. Als Berufsverband sind wir aber konfessionell offen.   

3. Wir sind ein Frauenverband und werden das bleiben, weil den Berufssektor Hauswirtschaft 

überwiegend Frauen wählen. Das heißt aber nicht, dass Männer, die einen 

hauswirtschaftlichen Beruf ergreifen, keine Unterstützung durch den bkh e.V. erfahren. 

Deshalb die neutrale Formulierung.  

4. bkh-Kürzel und Logo sollen erhalten bleiben. Das „k“ verweist auf die katholischen Wurzeln, 

der Wiedererkennungswert bleibt erhalten und finanzielle Mittel werden gespart. 

 

Diskussion: 

Die Diskussion ist emotional aufgeladen wegen der Herausnahme von „katholisch“ aus dem 

Verbandsnamen. Ein Mitglied findet, der Verband beweise kein Rückgrat, um zur katholischen 

Ausrichtung zu stehen. Frau Berger erklärt, dass es hier nicht um Rückgrat sondern um eine 

Richtigstellung ginge: Wir sind ein Berufsverband und konfessionell offen. Rückgrat wäre, dafür zu 

sorgen, dass wenigstens 51% der Mitglieder katholisch sind, um der Bezeichnung „katholische 

Arbeitnehmerinnen“ im Mindestmaß gerecht zu werden. Dies müsste man über Mitgliederbefragung, 

die Bitte um Angabe im Mitgliedsantrag und ggf. Verbandsausschlüsse realisieren. Wie viele 

katholische Mitglieder tatsächlich im Verband sind, darüber führt der Verband keine Statistik, hat dies 

in erinnerlicher Vergangenheit auch nie getan und auch nicht im Mitgliedsantrag abgefragt. Im 

Übrigen erhalte der bkh auch keine finanzielle Unterstützung von der Kirche. 

 

Es wurde gewünscht dass vor der Abstimmung über § 1 zunächst abgestimmt wird, wer grundsätzlich 

für eine Namensänderung ist, unabhängig vom vorgeschlagenen Namen: 

13 Ja-Stimmen 1 Enthaltungen 3 Nein-Stimmen 

Dreiviertel der Anwesenden sind für eine Namensänderung.  

 

Es wird vorgeschlagen, der im Antrag vorgeschlagenen Verbandsbezeichnung das Kürzel „bkh“ voran 

zu stellen, um Missverständnisse durch das „k“ zu vermeiden. Der Verbandsname soll also lauten 

„bkh Berufsverband für Angestellte und Selbstständige in der Hauswirtschaft e.V.“. Alle 

stimmberechtigten Mitglieder stimmen der Ergänzung zu. Paragraph 1 soll also lauten: 
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§ 1  Name und Sitz 

 

Die Vereinigung führt den Namen „Berufsverband Katholischer Arbeitnehmerinnen in der 

Hauswirtschaft in Deutschland e.V.“ „bkh Berufsverband für Angestellte und Selbstständige in der 

Hauswirtschaft e.V.“. 

 

Der Verband hat seinen Sitz in München. 

 

Er erstreckt sich räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sachlich auf die in der 

Hauswirtschaft tätigen Arbeitnehmerinnen Tätigen. 

 

 

Beschlussfassung: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 1 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

Antrag 2.1.  

 

Nachfolgender Antrag wurde im August 2014 mit Änderungsantrag im Juli 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesvorsitzende 

Betreff: Antrag auf Änderung von § 4 der Satzung, Mitgliedschaft 

 

Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 4 der Satzung wie folgt geändert wird: 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

Der Verband besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. Der 

Mitgliedsbeitrag ist in der Beitragsordnung festgeschrieben. 

 

1. 

1.1. Mitglieder des Verbandes können alle in der Hauswirtschaft Tätigen tätigen 

Arbeitnehmerinnen werden.  

1.2. Mitglieder des Verbandes können auch Personen werden, die eine hauswirtschaftliche 

Ausbildung absolvieren, ihre hauswirtschaftliche Berufstätigkeit vorübergehend 

unterbrochen haben, arbeitssuchend oder im Ruhestand sind. 

1.3. Darüber hinaus schließen tarifrechtliche Gründe jedwede Mitwirkung von Personen an 

Tarifverhandlungen aus, die im zu verhandelnden Berufsfeld Arbeitgeberfunktion 

einnehmen. 

Die Einzelmitglieder können sich auch zu Ortsgemeinschaften oder Gruppen 

zusammenschließen. 

 

2. Mitglieder des Verbandes können auch Fachverbände oder sonstige Gemeinschaften von 

Berufsangehörigen weiblicher Arbeitnehmer werden, die den Grundsätzen und Zwecken 

des Berufsverbandes entsprechen. 

Für diese ist der Berufsverband als Spitzenorganisation tätig. Die Aufnahme dieser 

Mitglieder erfolgt durch den Verbandsvorstand. Zur Aufnahme müssen Fachverbände oder 

sonstige Gemeinschaften dem Verband die Person benennen, die ihre Mitgliedschaftsrechte 

als Delegierte vertreten soll. Mitglieder von Fachverbänden oder sonstigen Gemeinschaften 

haben das Recht, über die Delegierte Anträge an die Organe des Vereins zu stellen, und an  

Mitgliederversammlungen  mit beratender Stimme teilzunehmen. Mitglieder von 

Fachverbänden oder sonstigen Gemeinschaften haben außerdem das Recht, an 

Veranstaltungen des bkh zum vergünstigten Mitgliedstarif teilzunehmen und den 
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Rechtsbeistand in tarifrechtlichen Angelegenheiten kostenlos in Anspruch zu nehmen. Sie 

haben, mit Ausnahme der Delegierten, die die Mitgliedschaftsrechte vertritt und dem 

Bundesvorstand angeschlossen ist, kein Wahlrecht.  

3. Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die bereit sind, den 

Verband durch ideelle oder materielle Förderung zu unterstützen. Fördermitglieder sind 

berechtigt, an der Mitgliederversammlung beratend teilzunehmen und an der Erfüllung der 

Aufgaben des Verbands mitzuwirken. Fördermitglieder haben Rederecht, jedoch kein 

Stimmrecht, kein Wahlrecht und kein Antragsrecht.  

4. Zu Ehrenmitgliedern können ordentliche Mitglieder und Nicht-Mitglieder ernannt werden, 

die sich um den Verband oder um das Berufsfeld Hauswirtschaft besonders verdient 

gemacht haben. Ehrenmitglieder haben alle Rechte der ordentlichen Mitglieder, sind aber 

von der Beitragsleistung befreit. 

5. Für besondere Verdienste in der aktiven Mitarbeit als Vorsitzende kann ein ordentliches 

Mitglied zur Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Es gehört damit dem Bundes- oder 

Landesvorstand mit Sitz und beratender Stimme an. Ehrenvorsitzende sind von der 

Beitragsleistung befreit und haben im Weiteren alle Rechte ordentlicher Mitglieder. 

 

Begründung:  

Der bkh hat verschiedene Gruppen von Mitgliedern. Status, Rechte und Pflichten sind in der Satzung 

bislang noch nicht eindeutig definiert. Sollen mit der Ehrung, insbesondere einem Ehrentitel 

Sonderrechte verliehen werden, so bedarf es einer ausdrücklichen Regelung in der Satzung, wie z.B. 

das Recht zur Teilnahme an Vorstandssitzungen und Wortmeldungen (mit oder ohne Stimmrecht) oder 

anderen Bevorrechtigungen z.B. in Form der Beitragsfreiheit. 

Um einen Interessenskonflikt zu vermeiden schließen tarifrechtliche Gründe jedwede Mitwirkung von 

Personen an Tarifverhandlungen aus, die im zu verhandelnden Berufsfeld Arbeitgeberfunktion 

einnehmen (Punkt 1.3.). 

 

Diskussion: 

- Auf Grund der umfangreichen Änderung wird gewünscht, die Punkte 1-3 einzeln und 4-5 

zusammen abzustimmen. 

 

Diskussion zu § 4 Punkt  1: 

- Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Punkt 1.3. sinngemäß zum Paragraphen 8, 

Gliederung, gehört. Es wird vorgeschlagen, diesen dort unter Punkt 3 als letzten Satz 

anzufügen. Alle stimmberechtigen Teilnehmer sind dafür. Paragraph 4, Punkt 1 soll also um 

1.3. gekürt werden und lauten: 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

Der Verband besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. Der 

Mitgliedsbeitrag ist in der Beitragsordnung festgeschrieben. 

 

1. 

1.1. Mitglieder des Verbandes können alle in der Hauswirtschaft Tätigen tätigen 

Arbeitnehmerinnen werden.  

1.2. Mitglieder des Verbandes können auch Personen werden, die eine hauswirtschaftliche 

Ausbildung absolvieren, ihre hauswirtschaftliche Berufstätigkeit vorübergehend 

unterbrochen haben, arbeitssuchend oder im Ruhestand sind. 

 

 

Beschlussfassung zu § 4, Punkt 1: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Punkt 1 angenommen. 
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Diskussion zu § 4, Punkt 2: 

- keine Einwände. 

 

Beschlussfassung zu § 4, Punkt 2: 

16 Ja-Stimmen 1 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Punkt 2 angenommen. 

 

Diskussion zu § 4, Punkt 3: 

- keine Einwände. 

 

Beschlussfassung zu § 4, Punkt 3: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

1 Person war vorübergehend nicht  anwesend. Punkt 3 angenommen. 

 

Diskussion zu § 4, Punkte 4 und 5: 

 

Beschlussfassung zu § 4, Punkte 4-5: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

1 Person war vorübergehend nicht  anwesend. Punkte 4 und 5 angenommen. 

 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 2.2.  

 

Nachfolgender Antrag auf Satzungsänderung ergibt sich soeben aus Antrag 2, Punkt 1.3. 

Antragsteller: Mitgliederversammlung 

Betreff: Antrag auf Änderung  des § 8 der Satzung, Gliederung 

 

Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 8 der Satzung wie folgt geändert wird: 

 

§ 8  Gliederung 

1. Der Berufsverband besteht aus Einzelmitgliedern, die sich wiederum zu Landesverbänden 

vereinigen sollen. Diese Landesverbände geben sich eine Geschäftsordnung und wählen einen 

eigenen Vorstand. Sie arbeiten eng mit dem Bundesvorstand zusammen, sind jedoch 

selbstständig und nicht weisungsgebunden in ihrer Tätigkeit. 

2. Aufgaben des Landesvorstandes sind vornehmlich die Durchführung von jährlichen 

Landesarbeitstagungen, Wallfahrten, Bildungsveranstaltungen und Aktionstagen. 

3. Die Zuständigkeit für tarifliche, arbeitsrechtliche und politische Aufgaben liegt vornehmlich 

beim Bundesvorstand. Darüber hinaus schließen tarifrechtliche Gründe jedwede Mitwirkung 

von Personen an Tarifverhandlungen aus, die im zu verhandelnden Berufsfeld 

Arbeitgeberfunktion einnehmen. 

4. Der Berufsverband als Spitzenorganisation umfasst Fachverbände und sonstige 

Gemeinschaften von Berufsangehörigen der hauswirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen. 

Begründung: 

Um einen Interessenskonflikt zu vermeiden schließen tarifrechtliche Gründe jedwede Mitwirkung von 

Personen an Tarifverhandlungen aus, die im zu verhandelnden Berufsfeld Arbeitgeberfunktion 

einnehmen. 
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Beschlussfassung: 

 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 3 

 

Nachfolgender Antrag wurde im August 2014 mit Änderungsantrag im Juli 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesvorsitzende 

Betreff: Antrag auf Änderung von § 10 der Satzung, Mitgliederversammlung 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 10 der Satzung wie folgt ergänzt wird: 

 

§ 10  Mitgliederversammlung 

1. Die alle 2 Jahre stattfindende Mitgliederversammlung wird vom Verbandsvorstand mindestens alle 

2 Jahre durch schriftliche Einladung unter Angabe der Tagesordnung einberufen (s. § 12, Abs. 1, Ziff. 

2 s. Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung des bkh e.V. und seiner Landesverbände §§ 1 

und 2). 

2. Jedes an der Mitgliederversammlung teilnehmende ordentliche Mitglied und Ehrenmitglied /-

vorsitzende hat bei Abstimmungen eine Stimme. Die anwesenden Delegierten angeschlossener 

Fachverbände oder Gemeinschaften, die auch im Vorstand vertreten sein müssen, haben bei 

Abstimmung 1 Stimme. 

3. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Bundesvorstandes geleitet; dieser kann 

auch eine andere geeignete Person dazu bestimmen. 

4. Die Mitgliederversammlung nimmt vom Vorstand den Arbeits- und Rechenschaftsbericht entgegen, 

erteilt dem Vorstand Entlastung und wählt den neuen Vorstand. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 

noch jeweils im Amt. 

5. Die Mitgliederversammlung setzt den Verbandsbeitrag fest. 

6. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Satzungsänderungen und 

Auflösung des Verbandes bedürfen einer ¾ Stimmenmehrheit. Satzungsänderungen und Auflösung 

des Verbandes müssen auf der Tagesordnung bekannt gegeben werden.  

7. Die bei der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind zu protokollieren und zwar durch die 

Versammlungsleiterin und die Schriftführerin. 

8. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn sie von einem Drittel 

sämtlicher Mitglieder unter schriftlicher Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. (BGB § 

37). 

9. Die Mitgliederversammlung wählt ernennt für die religiösen Belange der Mitglieder möglichst 

einen „Geistlichen Beirat“ als Standesseelsorger und eine „Geistliche Beirätin“ als Standesseelsorger 

mit beratender Funktion. 

10. Die Mitgliederversammlung beschließt die Ernennung von Ehrenmitgliedern und 

Ehrenvorsitzenden. 

 

Begründung:  

Punkt 1: Um Redundanz zu gewährleisten, ist es sinnvoll Regelungen zur MV in der 

Geschäftsordnung zu treffen und auf diese zu verweisen. 

Alle weiteren Punkte: Der bkh hat verschiedene Gruppen von Mitgliedern. Ihre Rechte und Pflichten 

sind in der Satzung bislang noch nicht definiert. Die Geistlichen Beiräte werden ernannt und nicht 

gewählt. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 



7 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

1 Person war vorübergehend nicht anwesend. Antrag angenommen. 

 

Antrag 4 

 

Nachfolgender Antrag wurde im August 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesvorsitzende Heidrun Berger und Stellvertreterin Doris Demmel 

Betreff: Antrag auf Änderung von § 12 der Satzung 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 12 der Satzung wie folgt ergänzt wird: 

 

§ 12  Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand hat die Aufgabe 

1. den Verband und die Interessen der Berufsangehörigen zu vertreten; 

2. möglichst alle zwei Jahre eine die Mitgliederversammlung vorzubereiten und mindestens 

einen Monat vorher unter Angabe der Tagesordnungspunkte einzuberufen (s. 

Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung des bkh e.V. und seiner Landesverbände §§ 

1 und 2); 

3. die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen; 

4. durch Herausgabe der Verbandszeitschrift alle Mitglieder zu informieren sowie über das 

Verbandsleben zu berichten. 

 

Begründung:  

Der Verweis auf die Geschäftsordnung erhöht die Redundanz 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

1 Person war vorübergehend nicht  anwesend. Antrag angenommen. 

 

Antrag 5 

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesvorsitzende Heidrun Berger und Stellvertreterin Doris Demmel 

Betreff: Antrag auf Änderung von § 11 der Satzung, Mitgliederversammlung 

 

Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 11 der Satzung wie folgt ergänzt wird  

 

§ 11  Verbandsvorstand 

Der Verbandsvorstand wird von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl mit einfacher 

Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung 

mindestens zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

  

I. Der Verbandsvorstand besteht aus einem Vorstand im engeren Sinn  

( = geschäftsführender Vorstand) und aus einem Vorstand im weiteren Sinn 

( = Vorstandschaft). 
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II. Der Vorstand im engeren Sinn besteht aus 

1. der Vorsitzenden; 

2. der ersten stellvertretenden Vorsitzenden; 

3. der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden; 

4. der Kassenführerin; 

5. der Schriftführerin. 

Er bildet den Vorstand im engeren Sinne des § 26 BGB. Er wird gerichtlich und außergerichtlich im 

Sinne des § 26 BGB vertreten durch die Vorsitzende oder die erste bzw. die zweite stellvertretende 

Vorsitzende. Jede für sich ist allein berechtigt, den Verband zu vertreten. 

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

  

III. Der Vorstand im weiteren Sinn besteht aus 

1. dem engeren Vorstand; 

2. der Vertreterin der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen den Vertreterinnen der dem 

Berufsverband angeschlossenen Fachverbände oder sonstigen Gemeinschaften nach § 4 Punkt 2.; 

3. den fünf Beisitzerinnen. 

 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Beendigung einer Amtsperiode aus, so hat der Vorstand das Recht 

zur Nachwahl, die auch schriftlich erfolgen kann. Die nächste Mitgliederversammlung muss die 

Nachwahl bestätigen oder eine Neuwahl treffen. 

  

Die Vereinigung von zwei Vorstandsämtern in einer Person ist möglich. 

 

Die jährliche ordentliche Vorstandssitzung wird durch die Vorsitzende unter Mitteilung der 

Tagesordnung einberufen. In außerordentlichen Fällen findet eine Vorstandsitzung auf Antrag zweier 

Vorstandsmitglieder statt. 

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder 

gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden. 

 

Begründung:  

Die allgemeinere Formulierung ergibt sich aus § 4 Punkt 2, wonach auch weitere Fachverbände oder 

sonstigen Gemeinschaften im bkh e.V. Mitglied werden können.  

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 6  

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 

Antragsteller: bkh-Bundesvorsitzende Heidrun Berger und Stellvertreterin Doris Demmel 

Betreff: Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung für die MV des bkh e.V. 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Geschäftsordnung für die 

Mitgliederversammlung des bkh e.V. und seiner Landesverbände wie folgt verbessert und ergänzt 

wird: 

 

§ 1 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet mindestens alle 2 Jahre statt. 
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§ 2 Einberufung 

1. Der Termin und die Einladung zur Mitgliederversammlung müssen den Mitgliedern spätestens 3 1 

Monate vor Termin schriftlich bekanntgegeben werden. 

2. Vorschläge zur Tagesordnung und Anträge der Ortsgemeinschaften, Einzelmitglieder und 

angeschlossenen Fachverbände sind bis zu dem im Einladungsschreiben angegebenen Termin bei der 

Verbandszentrale schriftlich einzureichen. Anträge können von jedem ordentlichen Mitglied, jedem/r 

Ehrenmitglied /-vorsitzenden und der im Vorstand vertretenen Delegierten, für deren Organisation der 

bkh als Spitzenorganisation tätig ist, gestellt werden. 

3. Später eingehende oder während der Versammlung gestellte Anträge sind eingehend zu begründen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Aufnahme in die Tagesordnung. 

4. Mit dem Einladungsschreiben erhält jedes Mitglied ein Anmeldeformular. 

5. Der Bundesvorstand ist berechtigt, zu den Mitgliederversammlungen Gäste einzuladen. 

 

Begründung:  

Turnus: Die Möglichkeit einer jährlichen Mitgliederversammlung ermöglicht die schnellere 

Umsetzung wichtiger Entscheidungen. 

Einladungsfrist: In der Satzung von 2008 wurde bereits eine Frist von 1 Monat verankert.  

Gastrecht: Der Bundesvorstand muss das Recht haben, für schwierige Themen Gäste einzuladen, die 

bei der Lösungsfindung beratend tätig sind oder bestimmte Dienste anbieten möchten. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

 

Antrag 7  

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 

Antragsteller: 1. stellv. Bundesvorsitzende Doris Demmel 

Betreff: Antrag auf Änderung von § 5 der Satzung, Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass § 5 der Satzung wie folgt ergänzt wird: 

 

§ 5  Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

 

1. Der Austritt aus dem Verband kann nur zum Jahresschluss stattfinden und ist dem 

Verbandsvorstand drei Monate vor Jahresschluss schriftlich mitzuteilen.  

2. Aus dem Verband können vom Verbandsvorstand diejenigen Mitglieder ausgeschlossen 

werden, die sich weigern, der Verbandssatzung und den Beschlüssen der 

Mitgliederversammlung nachzukommen. 

3. Im Falle des Austritts oder Ausschlusses verliert das betreffende Mitglied alle Rechte auf 

Einrichtungen und Vermögen des Verbandes gleich welcher Art. Rückzahlungen sind 

ausgeschlossen. 

4. Einem ausgeschlossenen Mitglied steht das Recht der Berufung an die nächste 

Mitgliederversammlung zu. 
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Begründung:  

Durch die Festlegung einer Kündigungsfrist verschafft sich der Vorstand Zeit, um auf mögliche 

Austrittswellen reagieren zu können. Im Mitgliedsantrag ist die 3-Monatsfrist bereits verankert. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 8  

 

Nachfolgender Antrag wurde im Juni 2015 gestellt: 

Antragsteller: 1. stellv. Bundesvorsitzende Doris Demmel 

Betreff: Mitgliedsbeitrag 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Vorstand berechtigt ist, sozialgerechten 

Lösungen für Personen in finanzieller Notlage zuzustimmen und ihnen für die Zeit der Notlage einen 

ermäßigten Beitrag zu gewähren.  

 

Begründung:  

Wir setzen uns im bkh für Tarifgerechtigkeit ein, umgekehrt sollten wir auch Mitgliedern, die 

finanziell vorübergehend schlecht abgesichert sind, Beitragsgerechtigkeit zukommen lassen.  

 

Diskussion 

Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien sich die „Notlage“ definiert. Willkürlichkeit soll 

ausgeschlossen werden. Frau Berger erläutert, dass ein weiterer Antrag zum Thema mit genauerer 

Definition folgt. 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 9  

 

Nachfolgender Antrag wurde im August 2014 gestellt: 

Antragsteller: Bundesvorsitzende Heidrun Berger 

Betreff: Mitgliedsbeitrag 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass auf Antragstellung ein ermäßigter Beitrag in 

Höhe von 30 Euro für Arbeitssuchende und Berufstätige mit einem Jahreseinkommen unter dem 

Steuerfreibetrag (Stand 2015: 8.472,00 Euro) gewährt wird. Gegen Antragstellung und Einreichen der 

aktuellen Einkommenssteuererklärung bis Dezember eines jeden Jahres soll ein ermäßigter Satz (30 

Euro) bewilligt werden. 
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Begründung:  

Wir genehmigen Auszubildenden und Rentnern einen ermäßigten Beitragssatz in Höhe von 30 Euro 

mit der Begründung eines niedrigeren Einkommensverhältnisses. Dieses Recht soll auch 

Arbeitssuchenden oder Berufstätigen mit niedrigen Einkommensverhältnissen auf Antragstellung 

zukommen. Gerade Personen mit niedrigem Einkommen brauchen einen Berufsverband, der ihre 

Interessen unterstützt und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.  

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

1 Person war vorübergehend nicht anwesend. Antrag angenommen. 

 

Antrag 10 

 

Nachfolgender Antrag wurde im August 2014 gestellt: 

Antragsteller: Bundesvorsitzende Heidrun Berger 

Betreff: Mitgliedsbeitrag 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass Mitglieder, die dem SEPA-Einzugsverfahren 

nicht zustimmen eine Verwaltungspauschale in Höhe von 5,00 Euro bei Mitgliedschaft entrichten 

müssen. 

 

Begründung:  

Die Mitgliedschaft ohne Einzugsverfahren ist mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden. 

 

Diskussion:  

Ein Mitglied merkte an, dass nach Rücksprache mich einem Anwalt diese Maßnahme rechtswidrig sei. 

 

Beschluss: 

Der Antrag wird zurückgezogen. 

Antrag 11 

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 

Antragsteller: Bundesvorsitzende Heidrun Berger 

Betreff: neuer Paragraph „Verbandsordnungen“ 

 

Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Satzung um einen Paragraphen erweitert 

wird, der den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Vereinsordnungen ermöglicht. 

 

§ 13  Verbandsordnungen 

 

1. Der bkh e.V. kann sich Verbandsordnungen zur Regelung des internen Verbandslebens 

geben (z.B. Gebühren-, Ehrenordnung). 

2. Die Verbandsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Sie haben lediglich 

satzungsergänzenden Charakter und werden nicht im Vereinsregister eingetragen. 

3. Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer ergänzenden Verbandsordnung, die die 

Rechte und Pflichten der Mitglieder betreffen, ist die Mitgliederversammlung zuständig. 
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4. Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer ergänzenden Verbandsordnung, die die 

Rechte und Pflichten der Mitglieder nicht betreffen, ist der Vorstand oder die Leitung der 

jeweiligen Orts- oder Fachgruppe in Abstimmung mit dem Bundesvorstand zuständig.  

5. Verbandsordnungen, die die Mitglieder betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Bekanntgabe auf der offiziellen Homepage des bkh e.V. Gleiches gilt für Änderungen 

und die Aufhebung einer Verbandsordnung. 

 

Begründung:  

Ordnungen dienen den Vorsitzenden, Ort- und FachgruppenleiterInnen, der Geschäftsstelle und den 

Mitgliedern als hilfreiche Orientierungsgrundlage und regeln das interne Verbandsleben. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

 

Antrag 12 

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 

Antragsteller: Bundesvorsitzende Heidrun Berger 

Betreff: § 13 Auflösung des Verbands 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die § 13 der Satzung wie folgt geändert wird. 

 

§ 13 14  Auflösung des Verbands 

1. Die Auflösung des Verbandes kann nur mit ¾ Stimmenmehrheit der Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 

2. Über die Verwendung des bei Auflösung des Verbandes vorhandenen Vermögens entscheidet 

der Verbandsvorstand. 

 

Das Vermögen ist zu gemeinnützigen Zwecken für die Arbeitnehmerinnen in der 

Hauswirtschaft Tätige zu verwenden. 

 

Begründung:  

Die Ergänzung des Paragraphen zum Erlass von Ordnungen bedarf eine Neunummerierung des 

Paragraphen zur Auflösung des Verbands. Die Änderung im letzten Satz ergibt sich aus der Änderung 

des Paragraphen 4, Punkt 1. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

 

Antrag 13.1 

 

Nachfolgender Antrag wurde im September 2015 gestellt: 



13 

Antragsteller: Bundesvorsitzende Heidrun Berger 

Betreff: Beitrags- und Gebührenordnung 

 

Der Antrag wird verlesen: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass zukünftig eine schriftliche Beitrags- und 

Gebührenordnung vorliegt, die im Folgenden vorgeschlagen werden soll. 

 

Begründung:  

Die Beitrags- und Gebührenordnung dient den Vorsitzenden, der Geschäftsstelle und den Mitgliedern 

als hilfreiche Orientierungsgrundlage. 

 

Diskussion: Keine Anmerkungen 

 

Beschlussfassung zur generellen Einführung eine Beitrags- und Gebührenordnung: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Antrag angenommen. 

Antrag 13.2.  

 

Der Antrag wird verlesen: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass nachfolgende Beitrags- und Gebührenordnung 

beschlossen werden soll: 

 

Diskussion:  

Es wird gebeten, jeden Paragraphen einzeln zu verlesen abzustimmen. 

Beitrags- und Gebührenordnung des bkh e.V. 

Aufgrund von § 7 Satz 2 der Satzung des bkh e.V. in der Fassung vom 07.10.1973 (zuletzt 

geändert auf der Mitgliederversammlung vom 21.11.2015), beschließt die 

Mitgliederversammlung folgende Beitragsordnung:  

 

§ 1 Beitragsgruppen 

  

 1. Der bkh e.V. erhebt von seinen Mitgliedern jährlich Beiträge.   

 2. Die jährlichen Beiträge sind wie folgt gestaffelt:   

 2.1 Regelbeitrag bkh e.V.  € 72,00 

 2.2. Beitrag für Mitglieder von Fachverbänden oder Berufsgemeinschaften, 

für die der bkh e.V. als Spitzenorganisation tätig ist.  

Berufstätige € 18,00 

  Rentnerinnen € 0,00 

 2.3 Beitrag für Mitglieder in Ausbildung € 30,00 

 2.4 Beitrag für Mitglieder im Ruhestand € 30,00 

 2.5 Beitrag für Mitglieder mit besonderen Einkommensverhältnissen gegen 

jährliche Vorlage des Steuerbescheids, des Bewilligungsbescheids, des 

Jobcenters o.ä. € 30,00 

 2.6 Ehrenmitglieder, Ehrenvorsitzende € 0,00 

 2.7 Fördermitglieder                                                                  mindestens 

Regelbeitrag € 72,00  

 2.8. Aufwandspauschale für bkh-Mitglieder, die außerdem Mitglied im 

Netzwerk Hauswirtschaftliche Dienstleistungen im bkh sind € 45,00 

 

§ 2 Beitragsermittlung:  
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Die Mitglieder sind verpflichtet, gegenüber der bkh-Geschäftsstelle wahrheitsgemäß und vollständig 

über die Berechnungsgrundlagen ihres Beitrags Auskunft zu erteilen. Diese sind nachzuweisen oder 

glaubhaft zu machen. Die Auskunftserteilung muss spätestens bis 15. Dezember erfolgen. 

Sofern die Auskunft nicht fristgerecht erteilt wurde oder Zweifel an der Wahrhaftigkeit bestehen, ist 

der bkh e.V. berechtigt, für das Mitglied einen Jahresbeitrag festzusetzen. Dieser orientiert sich am 

Rahmen der Gebührenordnung.  

§ 3 Fälligkeit und Zahlungsweise des Beitrags 
(1) Der Jahresbeitrag ist jeweils am 15. April des Beitragsjahres (Kalenderjahr) fällig. 

(2) Für neu eingetretene Mitglieder ist der Beitrag binnen 14 Tagen nach Erhalt der 

Beitrittsbestätigung fällig und wird auf das Restjahr ab Beitrittsmonat umgerechnet. Dabei gilt der 

Beitrittsmonat als voller Monat. 

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann die Geschäftsstelle auf schriftlichen Antrag Ratenzahlung 

oder Stundung genehmigen. Eine solche Genehmigung kann jeweils nur für ein Jahr erteilt werden. 

(4) Der Jahresbeitrag ist für das Kalenderjahr zu entrichten, in dem eine Mitgliedschaft besteht. 

  

§ 4 Einzugsermächtigung 

(1) Aus Rationalisierungsgründen sollte jedes Mitglied dem bkh e.V. eine Ermächtigung zum Einzug 

des Jahresbeitrags durch SEPA-Lastschriftverfahren erteilen. 

(2) Wurde eine solche Ermächtigung erteilt, so hat es das Mitglied nicht zu vertreten, wenn die 

Abbuchung des Beitrags von seinem Konto erst nach dem Fälligkeitstermin (§ 3, Abs. 1 bzw. 2) 

erfolgt. Das Mitglied behält alle Rechte unabhängig vom tatsächlichen Tag der Abbuchung. 

(3) Wurde keine SEPA-Ermächtigung erteilt, so ist der Mitgliedsbeitrag nach Rechnungsstellung 

durch den bkh e.V. gemäß dem in der Rechnung angegebenen Zahlungsziel zu zahlen.  

 

§ 5 Mahnverfahren 

(1) Ist ein Mitglied mit der Zahlung seines Beitrags seit Fälligkeit (§ 3 Abs. 1 bzw. 2) mehr als einen 

Monat in Verzug, so erhält es von der Geschäftsstelle eine Zahlungserinnerung. 

(2) Bleibt ein Mitglied, nachdem es die Zahlungserinnerung erhalten hat, mit der Zahlung einen 

weiteren Monat in Verzug, so erhält es von der Geschäftsstelle eine Mahnung mit einmonatiger 

Fristsetzung für die Zahlung. 

(3) Bleibt ein Mitglied, nachdem es die Mahnung erhalten hat, mit der Zahlung über die gesetzte 

Frist hinaus in Verzug, so erhält es per Nachnahme eine letzte Zahlungsaufforderung (letzte 

Mahnung), die bedeutet, dass bei Nichtzahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der letzten 

Mahnung zivilrechtliche Ansprüche gegen das Mitglied in Höhe der Beitragsschuld geltend gemacht 

werden. Ab diesem Zeitpunkt ruht die Mitgliedschaft. 

(4) Ist auch nach sechs Monaten nach Fälligkeit der Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt worden, kann der 

Ausschluss durch den Vorstand erfolgen (vgl. Satzung § 5, Satz 2). Der Ausschluss ist dem Mitglied 

schriftlich mitzuteilen. 

(5) Das Mitglied hat dem bkh e.V. die Portokosten für das Mahnverfahren, Kosten des Inkassobüros, 

Kosten für ein gerichtliches Mahnverfahren oder eine Zahlungsklage sowie sämtliche weiteren 

Inkassokosten zu erstatten.  

(6) Für Streitigkeiten wird als Gerichtsstand der Sitz des Verbandes vereinbart. 

 

§ 6 Erstattungen von Auslagen 

Grundsätzlich erfolgen alle Erstattungen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten für den bkh e.V. 

stehen, nur gegen Vorlage der Belege. Tagegeld, Fahrtkostengeld und Übernachtungsgeld für die 

Vertretung des bkh als Delegierte bei Veranstaltungen nach vorheriger Anmeldung mit Angabe des 

Anlasses auf Antragstellung bei der Bundesvorsitzenden oder Stellvertreterin. 

Porto: Erstattung gegen Quittungsvorlage 

Tagegeld: 17,50 EUR 

Reisekosten:  

Bahn: grundsätzlich 2. Klasse zuzüglich ICE-Kosten und Sitzplatzreservierung, auf 

günstige Verbindungstarife ist zu achten; 
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PKW: 0,30 EUR/km, Mitfahrer sind im km-Geld enthalten; Flug, wenn im Preis teurer 

als Bahn oder PKW: nach Genehmigung 

Übernachtungen: bis 70,00 EUR 

 Im Zusammenhang mit Sitzungen des bkh e.V.: Kostenübernahme in Höhe der 

Übernachtungskosten des gewählten Tagungshauses. 

 

§ 7 Inkrafttreten 

Die vorliegende Beitrags- und Gebührenordnung tritt mit der Beschlussfassung am 21.11.2015 durch 

die Mitgliederversammlung in München in Kraft. 

 

Vorherige Beitrags-/Gebührenordnungen oder Vereinbarungen über Beiträge / Gebühren verlieren 

mit Inkrafttreten dieser Beitragsordnung ihre Gültigkeit. 

 

Errichtet am 21.11.2015 in München. 

 

Diskussionen: 

Keine besonderen Anmerkungen zu den jeweiligen Paragraphen 

 

Beschlussfassung §§ 1-5: 

17 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

 

Beschlussfassung §§ 6-7: 

16 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen 

Eine Person war vorübergehend nicht anwesend. Antrag angenommen. 

 

TOP 7 Verschiedenes 

Frau Tarras und Frau Weigl berichten über den erfolgreich stattgefundenen Hauswirschaftslehrgang in 

Plattling. Trotz intensiver Vorbereitung klappte die Duchführung sehr gut. Auch die Zusammenarbeit 

mit der Berufsschule St. Erhard und die Nutzung der Küche klappt bestens. Frau Berger bedankt sich 

bei Frau Tarras und Frau Weigl für das große Engagement. Eventuell findet 2016 wieder ein 

Plattlinger Vorbereitungslehrgang statt.  

TOP 8 Schließung der der Versammlung 

Frau Berger bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit und wünscht allen einen guten 

Nachhauseweg.  

Die Sitzung endet um 16 Uhr.  

 

Dachau / Geestland, den 7.1.2016 
Datum    Protokollführerin: Carola Glück (Unterschrift)     Heidrun Berger, 1. Vorsitzende 

 

 

Anlage:  

- Neufassung der Satzung 


